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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT 

Landtag 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/851 
12.11.2024 

Mitteilung des Senats vom 12. November 2024 

Zweiter Entwurf eines Bremischen Gesetzes über die Weiterbildung in 
den Gesundheitsfachberufen (BremGfBWBG) 

1. Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Zweiten Entwurf 
eines Bremischen Gesetzes über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen (BremGfBWBG) mit der Bitte um 
Beschlussfassung in der 1. und 2. Lesung noch in der November-
Sitzung. 

2. Die letzte Anpassung des Gesetzes über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen und der Weiterbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Pflegefachkräfte wurde 2019 in geringem 
Umfang vorgenommen (Anpassung der Begrifflichkeiten und der 
Stundenzahl der berufspädagogischen Qualifikation für 
Praxisanleitende an die Vorgaben des Pflegeberufegesetzes). Eine 
grundlegende Reform wurde nicht vorgenommen, die letzte größere 
Anpassung erfolgte 2007. In den letzten Jahren wurde vonseiten der 
Weiterbildungsstätten und Einrichtungen diverse Änderungsbedarfe 
geäußert, denen durch die Neufassung der Verordnung Rechnung 
getragen werden soll. Entsprechende Anpassungen müssen hierfür 
auch im Gesetz vorgenommen werden, was mit dieser Vorlage erfolgt 

3. Die staatliche Deputation für Gesundheit, Pflege und 
Verbraucherschutz hat dem Zweiten Entwurf in der Sitzung am 5. 
November 2024 zugestimmt. 

4. Durch das Gesetz werden keine Kosten entstehen. 
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Bremisches Gesetz über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen (BremGfBWBG) 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die folgenden Weiterbildungen: 

1. die Fachweiterbildungen in den Gesundheitsfachberufen, 

2. die berufspädagogische Zusatzqualifikation für Praxisanleitende. 

(2) Das Weiterbildungsgesetz vom 18. Juni 1996 (Brem.GBl. S. 127), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 26. September 2017 (Brem.GBl. S. 391) 
geändert worden ist, findet auf die Weiterbildungen nach diesem 
Gesetz keine Anwendung. 

§ 2 

Begriffsbestimmung der Weiterbildung 

(1) Eine Fachweiterbildung im Sinne dieses Gesetzes ist eine 
Weiterbildung, die Berufsangehörige für ein bestimmtes Handlungsfeld 
über die Ausbildung hinaus qualifiziert und in den Kompetenzen 
spezialisiert und die zu einer staatlich anerkannten 
Weiterbildungsbezeichnung führt.  

(2) Die Weiterbildung mit dem Ziel der Erlangung der 
berufspädagogischen Zusatzqualifikation für Praxisanleitende ist keine 
Fachweiterbildung im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Die Fachweiterbildung und die Weiterbildung zur Erlangung der 
berufspädagogischen Zusatzqualifikation für Praxisanleitende 
vermittelt die für die verantwortliche Tätigkeit in einem bestimmten 
Handlungsfeld erforderliche Handlungskompetenz. Die 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen Fach-, Selbst- 
und Sozialkompetenz. Methoden-, Lern- und kommunikative 
Kompetenzen sind integrale Bestandteile der Kompetenzdimensionen 
nach Satz 2. 

§ 3 

Fachweiterbildungsbezeichnung 

Personen mit einer Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung eines 
gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufes können neben ihrer 
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Berufsbezeichnung Weiterbildungsbezeichnungen nach der auf § 10 
beruhenden Rechtsverordnung führen, die auf besondere Kenntnisse in 
einem speziellen Bereich oder in einer bestimmten Funktion innerhalb des 
Berufes hinweisen. Voraussetzung für die Erlaubnis zur Führung einer 
Weiterbildungsbezeichnung ist der Nachweis einer nach diesem Gesetz 
erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung an einer staatlich anerkannten 
Weiterbildungsstätte für Gesundheitsfachberufe. 

§ 4 

Anerkennung von Weiterbildungsstätten 

(1) Weiterbildungsstätten, die einzelne oder alle Module nach § 5 Absatz 2 
sowie die Durchführung der staatlichen Abschlussprüfung einer 
Weiterbildung im Sinne dieses Gesetzes anbieten, bedürfen der 
Anerkennung durch die Senatorin oder den Senator für Gesundheit, 
Frauen und Verbraucherschutz. Weiterbildungsstätten, die mehrere 
Standorte in Bremen haben, können als Verbund anerkannt werden, 
wenn die jeweiligen Bedingungen zur Durchführung von einzelnen 
Modulen standortbezogen erfüllt sind. 

(2) Die Anerkennung nach Absatz 1 wird auf Antrag erteilt, wenn die 
personellen, baulichen und sachlichen Voraussetzungen für die 
Sicherstellung des theoretischen Unterrichts und der Überwachung der 
berufspraktischen Anteile der Weiterbildung erfüllt sind. Insbesondere 
muss sichergestellt sein, dass 

1. die erforderlichen fachlich und pädagogisch qualifizierten 
Lehrkräfte zur Verfügung stehen, 

2. dem Weiterbildungszweck entsprechende Räumlichkeiten und 
Einrichtungen vorhanden sind, 

3. eine zweckmäßige Ausstattung und Organisation nachgewiesen 
wird und 

4. die verantwortliche Leitung der Weiterbildung einer qualifizierten 
Person mit Lehrbefähigung in einem der betreffenden 
Gesundheitsfachberufe oder einem Kollegium von bis zu zwei 
geeigneten Personen übertragen ist, von denen eine die 
Lehrbefähigung in einem der Gesundheitsfachberufe besitzen 
muss, die in der Rechtsverordnung nach § 10 genannt sind. 

(3) Die Eignung der Lehrkräfte nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und der 
Leitung nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 sind der Senatorin oder dem 
Senator für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz nachzuweisen.  

(4) Die Eignung der Lehrkräfte, die hauptamtlich in der Weiterbildung tätig 
sind, liegt vor, wenn diese über eine abgeschlossene 
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pflegepädagogische oder vergleichbare Hochschulqualifikation oder 
gleichwertige Befähigung verfügen. 

(5) Die Eignung der Leitung der Fachweiterbildungen liegt vor, wenn diese 
über die Befugnis zum Führen einer Berufsbezeichnung eines 
Pflegefachberufes und über eine abgeschlossene, insbesondere 
pflegepädagogische oder vergleichbare Hochschulqualifikation auf 
Master- oder vergleichbarem Niveau verfügt. Die Eignung nach Satz 1 
gilt als erfüllt, wenn die Leitung bis zum 30. September 2024 als 
Verantwortliche durch die Senatorin oder den Senator für Gesundheit, 
Frauen und Verbraucherschutz anerkannt wurde. 

(6) Die Eignung der Leitung der berufspädagogischen Zusatzqualifikation 
für Praxisanleitende liegt vor, wenn diese über die Befugnis zum 
Führen einer Berufsbezeichnung eines Pflegefachberufes und die 
pädagogische Eignung verfügt. 

(7) Die fachliche und pädagogische Eignung der Lehrkräfte, die als 
Honorarlehrkräfte in der Weiterbildung tätig sind, wird durch die 
Leitung der jeweiligen Weiterbildung festgestellt und überprüft. 

(8) Über einen Antrag auf Anerkennung als Weiterbildungsstätte nach 
Absatz 2 ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden; 
anderenfalls gilt die Anerkennung als erteilt. 

(9) Das Verfahren auf Anerkennung als Weiterbildungsstätte kann über 
eine einheitliche Stelle nach den nach § 1 Absatz 1, § 3 Absatz 6 des 
Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit den §§ 
71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes durchgeführt werden. 

(10) Auf Antrag kann die Senatorin oder der Senator für Gesundheit, Frauen 
und Verbraucherschutz in Ausnahmefällen auch Personen, welche die 
Voraussetzungen nach Absatz 4 und 5 nicht erfüllen, befristet zulassen. 

(11) Werden von einer anerkannten Weiterbildungsstätte die Anforderungen 
an eine Anerkennung nicht mehr erfüllt, kann die Senatorin oder der 
Senator für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz die 
Anerkennung zurücknehmen. Die Vorschriften nach § 1 Absatz 1 des 
Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit §§ 48 
und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 5 

Durchführung der Weiterbildung 

(1) Teilnehmende der Weiterbildungen sollen grundsätzlich in einem der in 
der Rechtsverordnung nach § 10 genannten Gesundheitsfachberufe 
tätig sein. Begründete Ausnahmen können auf Antrag von der 
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Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz genehmigt 
werden. 

(2) Die Weiterbildung wird in modularer Form in der Regel 
berufsbegleitend durchgeführt. Die Module enthalten in ihrer 
Gesamtkonzeption theoretische und praktische Anteile. Alle Module 
können einzeln absolviert werden. Sie sind in sich abgeschlossen und 
bauen nicht aufeinander auf. Jedes Modul endet mit einer 
Prüfungsleistung. Hierüber wird der zu prüfenden Person ein Zeugnis 
erteilt. Die Prüfung in einem nicht erfolgreich abgeschlossenen Modul 
kann einmal wiederholt werden. Näheres regelt die Rechtsverordnung 
nach § 10. 

(3) Der Erwerb der Erlaubnis zur Führung einer Weiterbildungsbezeichnung 
setzt das erfolgreiche Bestehen einer staatlichen Abschlussprüfung 
voraus. Dabei sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

1. alle Module einer Fachweiterbildung müssen in einem Zeitraum 
von insgesamt fünf Jahren mit jeweils mindestens ausreichenden 
Leistungen abgeschlossenen werden; die Module für die jeweilige 
Fachweiterbildung werden in der Rechtsverordnung nach § 10 
festgelegt; 

2. die in Absatz 4 geregelten Fehlzeiten dürfen nicht überschritten 
werden. 

(4) Auf die Dauer der Weiterbildung nach Absatz 2 werden 
Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen, von der 
Teilnehmerin oder dem Teilnehmer nicht zu vertretenden Gründen bis 
zu 10 Prozent der Stunden des theoretischen Anteils sowie bis zu 10 
Prozent des berufspraktischen Anteils nach Maßgabe der nach § 10 
erlassenen Rechtsverordnung angerechnet. Die Senatorin oder der 
Senator für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz kann auf Antrag 
auch über Satz 1 hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen, soweit 
eine besondere Härte vorliegt und das Erreichen des 
Weiterbildungsziels durch die Anrechnung nicht gefährdet wird. 

§ 6 

Prüfungsausschuss und Abschluss der Weiterbildung 

(1) Zur Durchführung der Abschlussprüfung ist bei der für die staatliche 
Abschlussprüfung anerkannten Weiterbildungsstätte ein 
Prüfungsausschuss zu bilden, der aus folgenden Mitgliedern besteht: 

1. einer von der Senatorin oder dem Senator für Gesundheit, Frauen 
und Verbraucherschutz mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe 
beauftragten, geeigneten Person als Vorsitzende oder 
Vorsitzender, 
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2. der Leitung der anerkannten Weiterbildungsstätte, im Falle eines 
Leitungskollegiums, einem von diesem zu benennenden Mitglied 
dieses Gremiums und 

3. mindestens zwei an der Weiterbildungsstätte tätigen Lehrkräften, 
im Falle einer modularisierten Weiterbildung für Pflegefachkräfte 
mindestens einer Lehrkraft aus dem Bereich der Grundmodule 
sowie einer Lehrkraft aus dem Bereich der Fachmodule nach der 
Rechtsverordnung nach § 10. 

Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses ist eine Stellvertretung zu 
benennen. 

(2) Es können in begründeten Fällen weitere Mitglieder benannt werden. 

(3) Die Weiterbildung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Abschluss-
prüfung bestanden ist. 

§ 7 

Erlaubnis zum Führen einer Fachweiterbildungsbezeichnung 

(1) Die Erlaubnis zum Führen einer Fachweiterbildungsbezeichnung nach 
§ 3 wird auf Antrag Personen erteilt, die nachweisen, dass sie 

1. eine Erlaubnis besitzen, die sie zum Führen der Berufsbezeichnung 
eines gesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufes berechtigt, 

2. eine Weiterbildung in der vorgeschriebenen Form abgeschlossen 
und 

3. die vorgeschriebene Abschlussprüfung bestanden haben. 

(2) Die Anerkennung nach Absatz 1 ist von der Senatorin oder dem Senator 
für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz zu widerrufen, wenn 

1. die Erlaubnis zum Führen der in Absatz 1 Nummer 1 genannten 
Berufsbezeichnung entzogen oder 

2. die Weiterbildungsprüfung nachträglich für nicht bestanden erklärt 
wird. 

§ 8 

Anerkennung abgeschlossener Weiterbildungen 

(1) Für die Anerkennung abgeschlossener ausländischer Weiterbildungen 
in den Gesundheitsfachberufen gilt das Bremische 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. Der Antrag auf Anerkennung ist 
an die zuständige Behörde zu richten. Für die 
Informationsbereitstellung und die elektronische Verfahrensabwicklung 
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steht der zuständigen Behörde das Portal des Einheitlichen 
Ansprechpartners im Sinne des Bremischen Gesetzes über Einheitliche 
Ansprechpartner und über die europäische Verwaltungs-
zusammenarbeit zur Verfügung. 

(2) Für Personen, denen eine Erlaubnis zum Führen einer 
Weiterbildungsbezeichnung nach § 3 erteilt worden ist, gelten die 
§§ 13a und 13b des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetzes entsprechend. 

(3) Personen mit ausländischen Berufsqualifikationen, denen eine 
Anerkennung erteilt worden ist, führen als Fachbezeichnung die 
Bezeichnung, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes der 
betreffenden Weiterbildung entspricht, und verwenden die 
entsprechende Abkürzung. 

§ 9 

Aufsicht 

(1) Die Aufsicht über die anerkannten Weiterbildungsstätten obliegt der 
Senatorin oder dem Senator für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz. 

(2) Die Aufsicht erstreckt sich insbesondere auf die Einhaltung der 
Voraussetzungen nach § 4 Absatz 2. Auf Verlangen sind jährlich 
Nachweise im Sinne von § 4 Absatz 3 vorzulegen. Eine Begehung der 
anerkannten Weiterbildungsstätte durch Bedienstete der die Aufsicht 
nach Absatz 1 führenden Behörde unter Zutritt zu 
Weiterbildungsveranstaltungen ist jederzeit zu ermöglichen. 

§ 10 

Ermächtigung 

Die Senatorin oder der Senator für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Einzelheiten der Weiterbildungen in den einzelnen Weiterbildungsgebieten 
zu regeln, insbesondere 

1. die Fachweiterbildungsbezeichnung, 

2. Form, Dauer, Inhalt und Ziel der Weiterbildungen, 

3. die Voraussetzungen für die Zulassung zu Weiterbildungsmodulen, 

4. das Nähere zur Anrechnung von Weiterbildungszeiten, 
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5. Inhalt, Gliederung, Dauer und Ausgestaltung der 
Weiterbildungsmodule, Art und Umfang der theoretischen und 
berufspraktischen Anteile der Weiterbildung, 

6. die Bildung von Prüfungsausschüssen, das Prüfungsverfahren, die 
Prüfungsmethode nach Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen 
und ihre Bewertung, 

7. das Nähere zu den Mindestanforderungen an die Weiterbildungsstätte 
nach § 4 Absatz 2, insbesondere Mindestzahl, Qualifikation und 
Berufserfahrung der Lehrkräfte, Mindestzahl, Größe und Einrichtung der 
erforderlichen Räumlichkeiten, sowie die Organisation der 
Weiterbildungsstätten. 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne 
Anerkennung nach § 7 eine Weiterbildungsbezeichnung nach § 3 führt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2 000 Euro 
geahndet werden. 

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung einer Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 ist die 
Ortspolizeibehörde. 

§ 12 

Übergangsvorschriften 

(1) Eine vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
von der Senatorin oder dem Senator für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz erteilte Erlaubnis zur Führung einer 
Fachweiterbildungsbezeichnung behält ihre Gültigkeit. 

(2) Auf vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
begonnene und noch nicht abgeschlossene Weiterbildungen ist das 
Gesetz über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen vom 27. 
März 2007 (Brem.GBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. September 2018 (Brem.GBl. S. 403) geändert worden ist, weiter 
anzuwenden. 

§ 13 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt das Gesetz über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen vom 
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27. März 2007 (Brem.GBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. September 2018 (Brem.GBl. S. 403) geändert worden ist, außer 
Kraft. 
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Begründung zum Bremischen Gesetz über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen (BremGfBWBG) 

I. Allgemeine Begründung 

Um qualifizierte Aufgaben wahrnehmen zu können, gibt es für Beschäftigte 
von Gesundheitsfachberufen die Möglichkeit, bestimmte staatliche 
Weiterbildungen zu absolvieren. Die Regelung der Weiterbildung der 
Gesundheitsfachberufe liegt in der Verantwortung der Länder. Die letzte 
Anpassung des Gesetzes über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen und die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung 
für Pflegefachkräfte wurde 2019 in geringem Umfang vorgenommen 
(Anpassung der Begrifflichkeiten und der Stundenzahl der 
berufspädagogischen Qualifikation für Praxisanleitende an die Vorgaben 
des Pflegeberufegesetzes). Eine grundlegende Reform wurde nicht 
vorgenommen, die letzte größere Anpassung erfolgte 2007. 

In den letzten Jahren wurde vonseiten der Weiterbildungsstätten und 
Einrichtungen diverse Änderungsbedarfe geäußert, denen durch die 
Neufassung der Verordnung Rechnung getragen werden soll. 
Entsprechende Anpassungen müssen hierfür auch im Gesetz vorgenommen 
werden, was mit der Neufassung erfolgt. 

II. Einzelbegründung 

Zu § 1 

Die Regelung definiert den Anwendungsbereich des Gesetzes. 

Zu § 2 

In den Absätzen 1 und 2 wird die Unterscheidung zwischen 
Fachweiterbildungen und der berufspädagogischen Zusatzqualifikation 
hinsichtlich Umfang und Zielsetzung festgelegt. Die in Absatz 1 benannten 
Handlungsfelder bestimmen sich nach den in § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 
Nummer 12 der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Pflegefachkräfte festgelegten Fachweiterbildungsbezeichnungen. Die 
berufspädagogische Zusatzqualifikation für Praxisanleitende ist keine 
Fachweiterbildung im Sinne des Absatzes 1, sondern durch § 4 Absatz 3 der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) 
geregelt. Während die Fachweiterbildungen einen theoretischen Unterricht 
von mindestens 720 Stunden umfasst, erfordert die Befähigung zur 
Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter mindestens 300 Stunden und eine 
jährliche Fortbildung im Umfang von mindestens 24 Stunden. Nach 
Abschluss der Weiterbildung als Praxisanleitende wird keine staatliche 
Urkunde ausgestellt. 

Absatz 3 definiert den Kompetenzbegriff im Sinne des Gesetzes. 
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Zu § 3 

Diese Vorschrift bestimmt, dass Angehörige eines Gesundheitsfachberufes 
die Möglichkeit haben, nach diesem Gesetz eine 
Weiterbildungsbezeichnung zu führen, die in einer auf dem Gesetz 
basierenden Verordnung näher geregelt sind. Für die Führung einer 
Weiterbildungsbezeichnung werden die Voraussetzungen in Satz 2 
festgelegt. 

Zu § 4 

Absatz 1 legt die Voraussetzungen für die Anerkennung von 
Weiterbildungsstätten fest. Auch hochschulische Weiterbildungsinstitute 
können anerkannt werden. Jeder Standort muss dabei die Voraussetzungen 
zur Erfüllung der Module für sich genommen erfüllen. 

Absatz 2 konkretisiert die Voraussetzungen für die Anerkennung der 
Weiterbildungsstätte hinsichtlich verschiedener Aspekte. Notwendig sind 
die Vorhaltung der für die Durchführung der Unterrichtseinheiten 
erforderlichen Lehrkräfte und weiteres Personal sowie eine zweckmäßige 
Ausstattung und Organisation. Die Zweckmäßigkeit orientiert sich dabei an 
der Ausrichtung und den Bedarfen der jeweiligen Weiterbildung, wie sie 
sich aus der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegekräfte 
ergibt. Den jeweiligen Kompetenzschwerpunkten muss hinsichtlich der 
Ausstattung und Organisation Rechnung getragen werden. So sind 
beispielsweise für praxisbezogene Unterrichtseinheiten im Rahmen der 
Fachweiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege entsprechende 
Materialien und Gerätschaften vorzuhalten. Die verantwortliche Leitung der 
Weiterbildung fungiert als Leitung des jeweiligen Weiterbildungskurses und 
ist nicht zwingend identisch mit der Leitung der Weiterbildungsstätte. Es 
wird klargestellt, dass eine Teilung der Leitungsaufgabe auf zwei Personen 
zulässig ist. Neben den im Text genannten Qualifikationen soll die fachliche 
Leitung der Weiterbildung über einen Abschluss in einer mit dem Ziel der 
Weiterbildung möglichst identischen Fachgebiet und/oder einen 
entsprechenden Hochschulabschluss vorweisen. 

Absatz 3 und 4 definieren die notwendige hochschulische Qualifikation der 
Lehrkräfte. Diese gilt nur für Personen, die hauptamtlich in der 
Weiterbildung tätig sind und ist nicht zwingend auf Honorardozentinnen 
und -dozenten anzuwenden. Im Übrigen entscheidet die Senatorin für 
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz über die fachliche und 
pädagogische Eignung einer Lehrkraft. 

In Absatz 5 wird die Qualifikation der Leitung der Weiterbildung analog den 
Vorgaben im Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PflBG) zu 
den Lehrkräften in der Pflegeausbildung formuliert. Bereits anerkannte 
Weiterbildungsleitungen gelten darüber hinaus als erkannt, ohne, dass es 
einer Überprüfung ihrer fachlichen Qualifikation bedarf. Als Leitung einer 
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Weiterbildung gilt die fachliche und pädagogische Leitung des jeweiligen 
Lehrgangs. Diese ist nicht zwingend identisch mit der organisatorischen 
oder institutionellen Leitung des Betriebes. Ob eine hochschulische 
Qualifikation auf vergleichbarem Niveau vorliegt, entscheiden die 
zuständige Behörde. 

Absatz 6 regelt, dass die Vorgaben aus Absatz 4 nur auf 
Fachweiterbildungen anzuwenden sind und nicht auf die Leitung der 
Lehrgänge zur Erlangung der berufspädagogischen Qualifikation als 
Praxisanleitende. Dadurch ist nicht zwingend eine Lehrbefähigung für die 
Leitung der Praxisanleitungsweiterbildung vorzuhalten, jedoch eine 
pädagogische Eignung, die im Einzelfall zu prüfen ist. Da die Leitung der 
Weiterbildung die fachliche und pädagogische Eignung der Lehrkräfte 
(Honorardozenten) zu überprüfen hat, ist in der Regel eine entsprechende 
Lehrbefähigung vorzuhalten. 

Absatz 7 legt die Zuständigkeit der Weiterbildungsleitung hinsichtlich 
Überwachung der Eignung der nicht hauptamtlich in der Weiterbildung 
tätigen Lehrpersonen fest. Unter anderem aus dieser Aufgabe ergibt sich 
die Notwendigkeit der Qualifikation der Leitung nach Absatz 4. 

Absatz 8 legt eine Frist zur Entscheidung über den Antrag auf Anerkennung 
einer Weiterbildungsstätte fest und regelt eine Zustimmungsfiktion, sofern 
nicht innerhalb dieser Frist über den Antrag entschieden wurde. 

Absatz 9 regelt die Möglichkeit der Anerkennung von Weiterbildungsstätten 
über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Bremischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

Absatz 10 ermöglicht die Zulassung von hauptamtlichen Lehrkräften und 
Leitungen von Fachweiterbildungen auf Antrag bei der zuständigen 
Behörde für einen befristeten Zeitraum. Dies soll unter anderem bei 
Personalengpässen in der Weiterbildungsstätte eine Übergangsmöglichkeit 
schaffen, um den Fortgang von Fachweiterbildungsgängen möglichst nicht 
zu gefährden. 

Absatz 11 regelt die Möglichkeit der Rücknahme der Anerkennung einer 
Weiterbildungsstätte, wenn die nach diesem Gesetz erforderlichen 
Voraussetzungen beziehungsweise Anforderungen nicht mehr gegeben 
sind. 

Zu § 5 

Absatz 1 legt fest, dass eine Tätigkeit in einem Gesundheitsfachberuf für 
die Teilnahme an einer Weiterbildung vorausgesetzt wird, Ausnahmen aber 
auf Antrag möglich sind. Ausnahmetatbestände können insbesondere 
temporär nicht gegebene Berufstätigkeit oder ein geplanter Wechsel 
(zurück) in den Gesundheitsfachberuf sein. 
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Absatz 2 legt die Modulkonstruktion der Weiterbildungen fest und bestimmt 
die Möglichkeiten der Absolvierung der einzelnen Module. 

In Absatz 3 sind die formalen Voraussetzungen zur Führung einer 
Weiterbildungsbezeichnung festgelegt. Hierzu ist das Bestehen der 
staatlichen Abschlussprüfung erforderlich, was in Absatz 3 näher geregelt 
wird. 

Absatz 4 und Absatz 5 legen die maximale Anrechnungsmöglichkeit von 
Fehlzeiten und die Härtefallregelung fest. Die Maßgaben entsprechen der 
gängigen Regelung in den Berufsgesetzen der Gesundheitsfachberufe. 

Zu § 6 

Absatz 1 regelt die Bildung und Zusammensetzung des Prüfungs-
ausschusses. 

In Absatz 2 wird das Bestehen der Abschlussprüfung als Voraussetzung für 
den erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung festgelegt. 

Zu § 7 

Die Regelung legt die Voraussetzungen zum Erteilen und zum Widerruf der 
Erlaubnis zum Führen der Fachweiterbildungsbezeichnung fest. 

Zu § 8 

Es wird die Gültigkeit des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetzes und die Möglichkeit des Führens der Fachweiterbildungs-
bezeichnung für im Ausland erworbene Weiterbildungsabschlüsse geregelt. 

Zu § 9 

Die Vorschrift legt die für die Aufsicht zuständige Behörde und den Umfang 
der Aufsicht fest. 

Zu § 10 

Die Regelung bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Senatorin für 
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz zur Regelung der genannten 
Inhalte durch Rechtsverordnung. Diese wird umgesetzt durch die 
(Neufassung) der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Pflegefachkräfte. 

Zu § 11 

Es werden Ordnungswidrigkeitstatbestände und deren Folgen definiert. 
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Zu § 12 

Die Vorschrift legt fest, dass Weiterbildungen in der bisher gültigen 
Fassung innerhalb einer Übergangsfrist fortgeführt werden dürfen und dass 
bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Erlaubnisse zur Führung 
einer Weiterbildungsbezeichnung weiterhin Gültigkeit behalten. 

Zu § 13 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes und legt gleichzeitig 
fest, dass das bisher geltende Gesetz über die Weiterbildung von 
Gesundheitsfachberufen außer Kraft tritt. 
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Synopse zu den eingereichten Stellungnahmen zum Entwurf eines Bremischen Gesetzes über die Weiterbildung in 
den Gesundheitsfachberufen (BremGfBBremGfBWBG) und zum Entwurf einer Bremischen Weiterbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Pflegefachkräfte (BremPflBremPflWBVO) 

Nr. Name der Einrich-
tung/Institution 

 

Stellungnahme Änderung 
übernom-

men ja/nein 

Begründung 

1. Akademie für Pflegebe-
rufe und Management 
Niedersachsen GmbH 
(apm) 

- Die berufspädagogische Zusatzqualifikation für Praxisanleitende 
ist keine Fachweiterbildung im Sinne dieses Gesetzes. 
 Diese Entscheidung führt dazu, dass zukünftig jede Weiter-

bildung für Praxisanleitungen, die den gesetzlichen Anforde-
rungen von 300 Unterrichtseinheiten entspricht, in Bremen 
anerkannt wird. Gleichzeitig kann diese auch an Weiterbil-
dungsinstituten durchgeführt werden, deren Leitung keine 
Lehrbefähigung in einem der Gesundheitsfachberufe besit-
zen muss 

 

Nein Dieser Teil der Stellungnahme fasst (korrekter-
weise) eine Konsequenz des Gesetzes zusam-
men, es wird von der apm GmbH keine Änderung 
vorgeschlagen. 

- Um die Sinnhaftigkeit des § 5 BremGfBWBG in Zweifel zu zie-
hen, wird auf die BremPflWBVO Bezug genommen. Hier wird 
problematisiert, weshalb eine leitende Lehrkraft bei der Fach-
weiterbildung für Pflegefachpersonen für Leitungsaufgaben in 
der Pflege unbedingt einen Masterabschluss in Pflegepädagogik 
haben muss. Die personal- und betriebswirtschaftlichen Anfor-
derungen an eine Pflegedienstleitung werden mindestens 
ebenso hoch eingeschätzt wie die pflegerisch zu beherrschen-
den Anforderungen. Diese Verantwortung tragen überwiegend 
die vor Ort tätigen Führungskräfte – und das sind Team-, 
Schicht- und Stationsleitungen. Es drängt sich der Verdacht auf, 
dass sich die Pflegeschulen an Krankenhäusern und Unikliniken 
in Bremen auch weiterhin mit ihren Fachweiterbildungen dem 
Wettbewerb am Markt entziehen können 

Ja Ist aufgrund der Anmerkung in diversen Stellung-
nahmen in der BremPflWBVO angepasst worden. 
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- Die Regelungen zur Durchführung hinsichtlich der einzelnen 

Module sind nachvollziehbar und transparent. Gleichwohl er-
scheint ein Zeitraum von vier Jahren in § 5 Abs. 3 Nr. 1 Brem-
GfBWBG, in dem alle Module absolviert werden sollen, als viel 
zu lang. Dies führt zu einer Vielzahl von begonnenen Fachwei-
terbildungen mit teilweise ungewissem Ausgang. Dies vor allem 
vor dem Hintergrund, dass es eine staatliche Abschlussprüfung 
geben muss, in der dann auch theoretische Inhalte abgefragt 
werden, die zum Teil Monate oder Jahre zurückliegen. 
 

Nein Dieser Einwand wurde nicht berücksichtigt, son-
dern der Zeitraum wurde auf fünf Jahre verlän-
gert, da die Teilnehmer:innen eine Weiterbildung 
neben dem Beruf absolvieren und diesen daher 
die Möglichkeit gegeben werden muss, auch bei 
unvorhergesehenen beruflichen oder privaten 
Vorkommnissen die Weiterbildung erfolgreich ab-
schließen zu können. 

- Nur bei einer bundesweiten Anerkennung eines derartigen mo-
dularen Aufbaus der vollständige Nutzen für Pflegeunternehmen 
und Pflegepersonen eintreten kann. 

 

- Eine bundesweite Vereinheitlichung wird von Sei-
ten der SGFV angestrebt. 

- Es ist nicht nachvollziehbar, warum die theoretischen Unter-
richtseinheiten nicht in anderen Lernformen durchgeführt wer-
den können. Es ist davon auszugehen, dass Pflegepersonen, 
die eine Fachweiterbildung anstreben, wissen, welcher Lerntyp 
sie sind und welches die geeignete Lernform für sie ist. So wäre 
es sicherlich nicht von Nachteil, die entsprechenden Module 
auch in Videopräsenz anzubieten. Dies würde auch den Einsatz 
zeitlicher und finanzieller Ressourcen seitens der Unternehmen 
und der Pflegepersonen minimieren. 
 

Ja In der Begründung wird deutlich, dass die Lernin-
halte auch online vermittelt werden können, so 
dass andere Lernformen durchaus vorgesehen 
sind. 

- Analog dem Pflegeberufegesetz wird in § 5 BremPflWBVO fest-
gelegt, dass 10% der berufspraktischen Weiterbildungszeit 
durch eine gezielte Anleitung sicherzustellen sind. Eine qualita-
tiv hochwertigere Lösung wäre es sicherlich, die geforderten 
10% mit der Begleitung durch Praxisanleitungen sicherzustellen 
 

Nein Schon jetzt stellt es eine große Herausforderung 
dar, die Praxisanleitung durch entsprechend be-
rufspädagogisch qualifizierte Praxisanleitungen in 
der regulären Ausbildung sicherzustellen. Eine 
entsprechende Vorgabe für die Weiterzubilden-
den würde diese knappe Personalressource zu-
sätzlich belasten. Da es sich bei den Weiterbil-
dungsteilnehmenden um bereits examiniertes be-
rufserfahrendes Personal handelt, wird es für ver-
tretbar gehalten, die praktische Anleitung auch 
durch nicht explizit berufspädagogisch geschultes 
Personal durchführen zu lassen. 
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- Zu § 10 der BremPflWBVO wird darauf hingewiesen, dass eine 
Prüfung in Form einer Hausarbeit als kritisch aufgrund der er-
höhten Gefahr von Nutzung von KI betrachtet wird. Mündliche, 
praktische und schriftliche Prüfungen in Form von Aufsichtsar-
beiten erschienen daher deutlich besser für eine Leistungskon-
trolle geeignet 
 

Nein Um der Gefahr der Nutzung von KI entgegenzu-
wirken, kann die Kombination mit einem mündli-
chen Prüfungsgespräch genutzt werden oder 
aber, es kann die Fertigung einer Aufsichtsarbeit 
festgelegt werden. 
 

2. Arbeitnehmerkammer 
Bremen 
 

- Auf eine Vergleichbarkeit mit und Durchlässigkeit zu einschlägi-
gen Hochschulstudiengängen sollte geachtet werden. Ebenso 
wichtig ist eine Vergleichbarkeit und ggf. Anrechenbarkeit ein-
zelner Module der Fachweiterbildungen in anderen Bundeslän-
dern. Diese Hinweise sind bei der näheren Regulierung der 
Fachweiterbildungen gemäß § 10 BremGfBWBG zu berücksich-
tigen. 
 

Nein 1. Anrechnung durch Hochschulen können im 
Landesrecht durch SGFV nicht geregelt werden. 
2. Auf die Vergleichbarkeit mit anderen BL wird 
im Rahmen der Entwicklung und Genehmigung 
der Modulhandbücher geachtet. 

- die Ausführung in § 4 Abs. 5 BremGfBWBG die ausschließlich 
eine „pädagogische Eignung“ einfordern, seien unzureichend. 
Die Anforderungen müssten noch konkretisierend weiter ausge-
führt werden. 
 

Nein Die Regelung ist bewusst so getroffen worden. 

- die grundsätzlichen Regelungen sollten bundesweiten Stan-
dards entsprechen und damit über das Land Bremen hinaus An-
erkennung finden 

 

Nein Siehe oben 

-  Als nicht zweckmäßig wird die in der BremPflWBVO implizierte 
Verantwortungsverlagerung der Abstimmung zentraler Inhalte 
der Modulhandbücher der Fachweiterbildungen an die (zum Teil 
miteinander in Konkurrenz stehenden) Weiterbildungsstätten 
bewertet (vgl. § 3 Abs. 4 BremPflWBVO). Diese Aufgabe müsse 
bei der zuständigen Behörde liegen. 
 

Ja Ist aufgrund der Anmerkung in diversen Stellung-
nahmen angepasst worden. 

- Die Verordnung sollte die Möglichkeit einräumen, dass auf An-
trag erfolgreich absolvierte Module oder vergleichbare Qualifika-
tionen, die in anderen Bundesländern erworben wurden, auf die 
Weiterbildungen angerechnet werden können. 
 

Nein Die Regelungen zu einer Anrechnung sind nicht 
auf Bremen begrenzt, so dass dieser Einwand 
bereits berücksichtigt wird. 
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3. Bremer Pflegerat 
 

Siehe Stellungnahme Klinikum Bremerhaven Reinkenheide gGmbH Siehe Anmer-
kungen KBR 
 

Siehe Anmerkungen KBR 

4. Bundesverband Geriat-
rie e.V. 
 

- § 8 BremGfBWBG: es fehlt eine Regelung, wie mit Weiterbil-
dungsabschlüssen in anderen Bundesländern umzugehen ist 

 

Nein Ist bereits durch § 9 BremPflWBVO geregelt. 

- § 10 Abs. 4 BremPflWBVO sollte wie folgt geändert werden: 
„Die Modulprüfung wird von der Weiterbildungsstätte am Ende 
des Moduls durchgeführt. Prüfer können Lehrkräfte, die Praxis-
anleitung und die Leitung der Weiterbildungsstätte sein.“ 
Aufgrund der Kursstruktur finden die Modulprüfungen ggf. nicht 
immer am Ende des Moduls statt. 

 

Ja, mit Anpas-
sungen 

Die Begrifflichkeit „am Ende des Moduls“ wurde 
durch „im letzten Drittel“ geändert. 

- § 11 BremPflWBVO: soll in dem Sinne ergänzt werden, dass an 
der Prüfung der Fachweiterbildung Pflege Geriatrie in Bremen 
ein/e vom BV Geriatrie autorisierter Prüfer/in teilnehmen kann, 
der/die aktiv bewertet. 
Damit würde eine Grundlage gelegt, dass die Prüflinge mit dem 
erfolgreichen Absolvieren der Prüfung auch den Abschluss ent-
sprechend der Regelungen des BV Geriatrie erwerben können. 

 

Ja § 6 BremGfBWBG wurde wie folgt geändert „Es 
können in begründeten Fällen weitere Personen 
benannt werden“. 

- Im Rahmen der Strukturierung der Fachweiterbildung Geriatrie 
ist es zwingend erforderlich, dass alle 4 Fachmodule der ab 
01.01.2025 ZERCUR® GERIATRIE - FWB Pflege absolviert 
werden müssen, bevor die Prüfung absolviert werden kann. 

 

Nein Dies ist nicht Gegenstand der Verordnung und 
wird im Rahmen der Entwicklung und Genehmi-
gung des Modulhandbuchs berücksichtigt wer-
den. 

5. Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe 
Nordwest (DBfK) 
 

- es fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung und Begründung zu 
den Arbeitsmarkt- und Weiterbildungsbedarfen im Anschluss an 
die generalistische Erstausbildung, die ggf. auch zu einem 
gänzlich neuen Ordnungsmuster von Weiterbildungen führen 
würde.  
Beispielhaft sei an dieser Stelle der Bedarf an einer allgemeinen 
pädiatrischen Fachweiterbildung erwähnt. 

 

Ja Die Forderung nach der pädiatrischen Weiterbil-
dung wurde berücksichtigt und der Entwurf ent-
sprechend geändert. 

- Aus Sicht des DBfK Nordwest sollte in einem weiteren Schritt 
eine systematische und wissenschaftlich begleitete Erhebung zu 

Nein Nimmt die SGFV zur Kenntnis und kann in den 
Entwürfen so nicht abgebildet werden. 
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den Weiterqualifizierungsbedarfen im Sinne einer Berufsfeldan-
alyse erfolgen, um auch langfristig eine qualitativ hochwertige 
pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu kön-
nen. 
 

- Die Praxisanleiter-Qualifizierung sollte mindestens auch den 
Charakter einer Fachweiterbildung haben, auch wenn das Bun-
desrecht dies bislang nicht vorsieht 
 

Nein Aktuell wird nur die Möglichkeit gesehen, die Min-
destanforderungen entsprechend des PflBG zu 
erfüllen. Eine Ausweitung durch Weiterbildungs-
anbieter ist möglich. 
 

- § 4 Abs. 4 BremGfBWBG: es ist erforderlich, dass die fachliche 
Leitung einer Weiterbildung auch über eine Anerkennung zum 
Führen der jeweiligen Weiterbildungsbezeichnung verfügt. 
 

Nein Es ist § 4 Abs. 2 Nr. 4 BremGfBWBG gemeint. 
Eine Festlegung würde es notwendig machen, 
die Befähigung auch für Abschlüsse in verwand-
ten Fachgebieten zu öffnen, ebenso wie für 
Hochschulabschlüsse. Gleichwohl ist in der Be-
gründung der Hinweis aufgenommen worden, 
dass eine entsprechende Qualifikation vorliegen 
soll. 
 

- § 4 Abs. 5 BremGfBWBG: Unverständlich ist, weshalb die fachli-
che Leitung für eine Weiterqualifikation, die keine Fachweiterbil-
dung ist, lediglich eine „pädagogische Eignung“ vorweisen 
muss. Nach dem vorliegenden Entwurf der Weiterbildungsord-
nung ist bislang lediglich die Zusatzqualifikation zur:zum Praxis-
anleiter:in keine Fachweiterbildung. Gerade hier sind umfas-
sende pädagogische Kompetenzen erforderlich, sodass eine 
„pädagogische Eignung“, die auch außerhalb des tertiären Bil-
dungssystems erworben werden kann, nicht ausreichend ist. 
Der DBfK Nordwest sieht es als notwendig an, dass die fachli-
che Leitung hier neben dem Führen der Berufsbezeichnung 
ebenfalls über „eine abgeschlossene, insbesondere pflegepäda-
gogische Hochschulqualifikation auf Master- oder vergleichba-
rem Niveau“ (analog Abs. 4) verfügen muss. 
 

Nein Insbesondere in Weiterbildungsstätten, die nicht 
regelmäßig Weiterbildungen anbieten, ist eine 
Umsetzung der Forderung praktisch nicht um-
setzbar. Diese verfügen in der Regel nicht über 
die hier geforderte Qualifikation. 

- § 4 Abs. 6 BremGfBWBG: Lehrpersonen in Weiterbildungen 
können haupt- und nebenamtlich tätig sein. Auch für die neben-

Nein Entspricht dem üblichen Vorgehen im Aus- und 
Weiterbildungssektor. 
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amtlich tätigen Lehrpersonen (Honorarlehrkräfte) ist ein Nach-
weis der fachlichen und pädagogischen Eignung gegenüber der 
SGFV angezeigt. Die Überprüfung dieser Eignung der Weiterbil-
dungsstätte zu überlassen, ist aus Qualitätsgesichtspunkten 
nicht zu begrüßen. 
 

- § 1 BremPflWBVO: der DBfK Nordwest bittet um eine rechtliche 
Prüfung der Zulässigkeit der Weiterbildungsbezeichnung „Pfle-
gefachperson“. Darüber hinaus ist die Differenzierung zwischen 
4. „Pflegefachperson für Psychiatrie“ oder „Altenpflegefachper-
son für Psychiatrie“, 6. „Pflegefachperson für Gerontologie und 
Gerontopsychiatrie“ sowie 11. „Pflegefachperson für Geriatrie“ 
nicht nachvollziehbar. 
 

Nein Die Begrifflichkeit „Pflegefachperson“ ist gender-
neutral und damit zulässig. Der Einwand zur Wei-
terbildungsbezeichnung zur „Pflegefachperson 
für Psychiatrie“ und „Altenpflegefachperson für 
Psychiatrie“ wurde berücksichtigt. Die weiteren 
Weiterbildungsbezeichnungen bleiben bestehen, 
da es sich um unterschiedliche Arbeitsfelder han-
delt. 
 

- § 3 Abs. 4 BremPflWBVO: es wird empfohlen, auch im Hinblick 
auf eine eventuelle Anrechenbarkeit von Fachweiterbildungen 
auf hochschulische Bildungsmaßnahmen oder die perspektivi-
sche Entwicklung hochschulischer Weiterbildungsangebote, die 
Beschreibung der Module nicht nur mit Stunden zu versehen, 
sondern zusätzlich um Leistungspunkte zu ergänzen 

 

Nein Es ist nicht umsetzbar, in den Modulhandbüchern 
ECTS aufzuführen, weshalb der Einwand nicht 
berücksichtig werden kann. 

- § 3 Abs. 4 BremPflWBVO: die geforderte Abstimmung zwischen 
den WB wird als praktisch nicht durchführbar eingeschätzt; viel-
mehr sollte der Rahmen durch den Gesetzgeber vorgegeben 
werden 
 

Ja Wurde berücksichtigt und Änderungen sind er-
folgt. 

- § 3 Abs. 6 BremPflWBVO: es wird um Konkretisierung der Be-
fristung der Modulhandbücher gebeten 

 

Nein Da es sich um ein neues Verfahren handelt, müs-
sen sich geeignete Fristen erst noch etablieren. 
Die Fristen stehen im Ermessen der zuständigen 
Behörde. 
 

- § 4 Abs. 3 BremPflWBVO: die Selbstlernzeit von 25% erscheint 
willkürlich, da nicht begründet; zudem sollten Online-Schulun-
gen und Präsenz-Schulungen gleichgestellt werden. 

 

Nein Es handelt sich um einen gängigen Anteil und es 
wurde unter den Weiterbildungsstätten so geeint 
festgelegt. Da es keinerlei Regelungen zum On-
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line- und Präsenzanteil gibt, sind diese gleichge-
stellt, sofern hier mit Online-Schulungen Unter-
richt im digitalen Klassenzimmer gemeint ist. 
 

- § 5 Abs. 1 BremPflWBVO: es wird nicht geregelt, wer die beglei-
tenden Praxisgespräche führt. Die Qualifikation der Anleiter:in-
nen sollte gemäß § 4 Abs.2, 3 PflAPrV inkl. der Weiterbildungs-
bezeichnung, die jeweils von den Weiterbildungsteilnehmenden 
angestrebt wird, konkretisiert werden 
 

Ja Eine Konkretisierung ist in der Vorschrift erfolgt. 

- § 6 Abs. 1 BremPflWBVO: Um die bundesrechtlich erforderli-
chen 300 Stunden der Zusatzqualifikation zur Praxisanleitung si-
cherzustellen, muss in der Konsequenz die Stundenzahl für das 
Fachmodul mindestens 200 Stunden betragen. Insofern sind die 
Stundenangaben in Absatz 1 nicht nachvollziehbar 
 

Nein Unsere Berechnung und Formulierung im Entwurf 
ist zutreffend. Eine Änderung wird nicht erfolgen. 

- § 8 Abs. 2 Nr. 1 BremPflWBVO: die Berufsbezeichnung „Pflege-
fachmann“ wird doppelt aufgeführt anstelle der weiblichen Form 
 

Ja Redaktionelle Korrektur wurde vorgenommen. 

- § 8 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. Abs. 7 BremPflWBVO: Heilerziehungs-
pflege zählt nicht zu den bundesrechtlich geregelten Heilberu-
fen. Die Regelungskompetenz obliegt den Bundesländern, inso-
fern gibt es keinen einheitlichen Rahmen für Inhalte und Umfang 
der Ausbildung. Insofern lehnt der DBfK Nordwest die Zulas-
sung von Heilerziehungspfleger:innen zu den Fachmodulen 
nach Absatz 4 und damit zu den Fachweiterbildungen ab. 
 

Ja Wurde berücksichtigt; Änderungen sind erfolgt. 

- Aus Sicht des DBfK Nordwest sollte die im jeweiligen Praxisfeld 
erforderliche Handlungskompetenz auch im Rahmen der Ab-
schlussprüfung nachgewiesen und bewertet werden können. 
Dies gilt insbesondere für die Fachweiterbildungen, die für ein 
professionelles Handeln in spezifischen Pflegesituationen quali-
fizieren sowie für die Zusatzqualifikation zur:zum Praxisanlei-
ter:in 
 

Nein Wurde durch die SGFV zur Kenntnis genommen, 
eine Änderung wird allerdings nicht erfolgen, da 
die SGFV der Auffassung ist, dass dies nicht not-
wendig ist. 
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6. Deutscher Gewerk-
schaftsbund (DGB) 
und ver.di 
 

Siehe Stellungnahme ver.di Siehe Anmer-
kungen bei 
ver.di 

Siehe Anmerkungen bei ver.di 

7. Gesundheit Nord 
gGmbH (Bildungsaka-
demie) 

- § 4 Abs. 4, 5 BremGfBWBG: der Begriff „fachlich“ sollte gestri-
chen werden und eine Formulierung wie folgt vorgenommen 
werden: „Die Eignung der Leitung der Fachweiterbildung liegt 
vor, wenn diese…“. Lediglich von der Eignung der Leitung zu 
sprechen, erscheine klarer. 
 

Ja und nein Das Wort „fachlich“ wurde gestrichen, jedoch 
wurde der Gesetzestext nicht angepasst, sondern 
es wurde eine Ergänzung in der Begründung mit 
aufgenommen. 

- § 5 Abs. 1 BremGfBWBG: die Bezüge zu anderen Vorschriften 
erscheinen teilweise nicht zutreffend 
 

Nein Die Bezüge sind zutreffend und die Vorschrift ist 
inhaltlich verständlich. 

- § 1 Abs. 1 BremPflWBVO: die Vorschrift sollte um „Pflegefach-
person für Pädiatrie“ ergänzt werden. Hierfür liegen bereits erste 
Entwürfe für Curricula vor. 
 

Nein Die Aufnahme dieser Fachweiterbildung ist auf 
Bund-Länder-Ebene derzeit in Abstimmung, be-
darf allerdings noch einiger Zeit, so dass vorerst 
keine Aufnahme erfolgt. 
 

- § 1 Abs. 1 Nr. 4 BremPflWBVO: „Altenpflegefachperson für Psy-
chiatrie“ ist zu streichen, denn „Pflegefachperson für Psychiat-
rie“ ist ausreichend 
 

Ja Entwurf wurde entsprechend angepasst. 

- § 1 Abs. 1 Nr. 10 BremPflWBVO: der Begriff „Notfallpflege“ ist 
zu ändern in „Akut- und Notfallpflege“ 
 

Nein Der Begriff der Notfallpflege ist üblicher und wird 
daher nicht angepasst. 

- § 6 Abs. 2 BremPflWBVO: das Fachmodul „Praxisanleitung“ 
sollte ohne Erhöhung der Gesamtstundenzahl als Bestandteil 
der Weiterbildung angeboten werden 
 

Nein Die Relevanz der praktischen Ausbildung der pä-
dagogischen Qualifikation sollte betont werden, 
daher ist dieser Einwand abzulehnen. 

- § 8 Abs. 2 BremPflWBVO: der Begriff Pflegefachfrau wird zwei 
Mal verwendet 
 

Ja Redaktionelle Änderung wurde übernommen. 

- § 16 Abs. 1, 2 BremPflWBVO: es wird eine Benotung mit einer 
Dezimalstelle empfohlen 
 

Ja Änderungen wurden übernommen und der Ent-
wurf entsprechend angepasst. 
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- Anlage 2: es sollte die Begrifflichkeit „zur Führung der Fachwei-
terbildungsbezeichnung“ verwendet werden sowie „Pflegefach-
person für Leitungsaufgaben“; darüber hinaus erfolgt der Hin-
weis, dass nicht alle Weiterbildungseinrichtungen aufgeführt 
sind 
 

Ja Änderungen wurden übernommen und der Ent-
wurf entsprechend angepasst. 

- Es wird angemerkt, dass das Gesetz für alle Gesundheitsfach-
berufe gilt, die Verordnung jedoch nur auf Pflegekräfte be-
schränkt ist, so dass die Frage des Zugangs anderer Gesund-
heitsfachberufe gestellt wird 
 

- Dieser Hinweis ist der SGFV bewusst. Es besteht 
eine Verordnungsermächtigung zum Erlass wei-
terer Verordnungen für andere Gesundheitsfach-
berufe. Bisher wurde lediglich für die Pflegefach-
kräfte davon Gebrauch gemacht. 
 

8. Gesundheit Nord 
gGmbH (GF) 

- § 4 Abs. 3, 4 BremGfBWBG: die geforderten Eignungsvoraus-
setzungen führt zu einer Erhöhung der Personalkosten 
 

Ja Aufgrund weiterer Stellungnahmen im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens wurden die Eignungs-
voraussetzungen noch einmal neu bewertet und 
entsprechend angepasst. 
 

- Die GeNo stellt die Frage auf, ob es für die Prüfungsvorgaben 
zur Praxisanleitung aller nichtpflegerischer Gesundheitsfachbe-
rufe noch ergänzende Regelungen geben wird, da die BremP-
flWBVO nur für Pflegefachkräfte gilt 
 

Nein Derzeit ist keine weitergehende Regelung in der 
von der GeNo geforderten Form angedacht. 

- Es wird angeregt, die Verordnung in Weiterbildungs- und Prü-
fungsverordnung für Pflegefachpersonen umzubenennen 
 

Nein Dieser Einwand wurde zur Kenntnis genommen, 
jedoch bleibt die Bezeichnung bestehen. 

- In § 1 Abs. 1 BremPflWBVO wird die Ergänzung einer „Pflege-
fachperson für somatische Erwachsenenpflege“ angeregt, da 
dies der Personalentwicklung und Personalbindung zuträglich 
wäre 
 

Nein Diese Anregung wird von der SGFV zur Kenntnis 
genommen, in dem aktuellen Entwurf wird diese 
jedoch nicht berücksichtigt. Es liegen keine fachli-
chen Erkenntnisse darüber vor, dass die Tätigkeit 
in der Regelversorgung im Krankenhaus eine 
Qualifikation auf Fachweiterbildungsniveau not-
wendig macht. Dieses Tätigkeitsfeld scheint aktu-
ell durch die Qualifikation auf Ausbildungsniveau 
(Fachkraft) ausreichend abgedeckt. 

9. Hochschule Bremen 
und Universität Bre-
men 

- Einrichtung einer hochschulischen Qualifizierung zur Praxisan-
leitung fehlt 

 

Nein Kann nicht geregelt werden. 
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 - § 4 Abs. 3 BremPflWBVO: Bachelorabschluss für Lehrkräfte ist 
als Qualifikation ausreichend; § 2 BremPflWBVO fordert aller-
dings Qualifikationen von Lehrkräften, die aus Sicht der Univer-
sität Bremen einen Masterabschluss erforderten 

 

Ja Aufgrund weiterer Stellungnahmen im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens wurden die Eignungs-
voraussetzungen noch einmal neu bewertet und 
entsprechend angepasst. 
Die Qualifikation auf Masterniveau ist in der Pra-
xis schwer zu erfüllen. 
 

10. Institut für Berufs- und 
Sozialpädagogik (ibs) 
 

- § 4 Abs. 3 BremGfBWBG: Auf welchem Niveau soll die pflege-
pädagogische Hochschulqualifikation für hauptamtliche Lehr-
kräfte vorliegen? Aus Begründung: Gilt die Pflicht zu Anerken-
nung einer Lehrkraft durch die Senatorin für Gesundheit aus-
schließlich für hauptamtliche Lehrkräfte (also nicht für Hono-
rarkräfte)? (würde sich implizit aus § 6 so ergeben) 

 

Ja Aufgrund weiterer Stellungnahmen im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens wurden die Eignungs-
voraussetzungen noch einmal neu bewertet und 
entsprechend angepasst. 
Die Qualifikation auf Masterniveau ist in der Pra-
xis schwer zu erfüllen. 
 

- § 4 Abs. 4 BremGfBWBG: Gilt für bereits gemeldete Weiterbil-
dungsleitungen ein Bestandsschutz, oder müssen diese eben-
falls bis 30.09.2024 (erneut) anerkannt werden? 
 

- Eine bereits gemeldete Weiterbildungsleitung gilt 
mit In-Kraft-Treten des BremGfBWBG und der 
BremPflWBVO als anerkannt. 

- § 3 Abs. 2 BremPflWBVO: Ist ein Zeitpunkt geplant, bis wann 
die Umstellung auf die Modulhandbücher erfolgt sein muss? 
Wie ist bei Verzögerungen bei der Erstellung oder Genehmi-
gung zu verfahren? 
 

- Mit In-Kraft-Treten des BremGfBWBG und der 
BremPflWBVO sind für danach beginnende Wei-
terbildungen die neuen Regelungen anzuwen-
den. Dies ergibt sich aus § 12 Abs. 2 Brem-
GfBWBG. Von Verzögerungen bei der Erstellung 
der Modulhandbücher wird derzeit nicht ausge-
gangen; die Genehmigung durch die SGFV er-
folgt ohne erhebliche zeitliche Verzögerungen. 
 

- § 3 Abs. 4 Nr. 2 BremPflWBVO: Abstimmung der Inhalte zwi-
schen den WB-Stätten. Inwieweit ist dies verpflichtend und wie 
groß muss/soll die Übereinstimmung zwischen den WB-Stätten 
sein? Aktuell gibt es zwischen den verschiedenen WB-Stätten 
durchaus unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und -ausprä-
gungen in denselben Modulen einer Fachweiterbildung. 

 

Ja Ist aufgrund der Anmerkung in diversen Stellung-
nahmen angepasst worden. 

- § 3 Abs. 5 BremPflWBVO: darf es für eine Fachweiterbildung 
(z.B. Leitungsaufgaben) nur ein einzelnes Modulhandbuch ge-
ben, das dann in allen WB-Stätten umzusetzen ist? Wie ist zu 

- Ja, es ist vorgesehen, dass es nur ein Modul-
handbuch geben darf. Die Regelungen dazu er-
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verfahren, falls zwischen den WB-Stätten keine Einigung herzu-
stellen ist? 

 

geben sich aus § 3 BremPflWBVO. Die Abstim-
mung zwischen den einzelnen Weiterbildungs-
stätten wurde aus der Verordnung gestrichen, so 
dass die SGFV die Inhalte der Modulhandbücher 
für alle Weiterbildungsstätten auf Antrag verbind-
lich festlegt. 
 

- § 3 Abs. 6 BremPflWBVO: Falls es nur ein Modulhandbuch ge-
ben darf: Durch wen ist die Verlängerung zu beantragen und ist 
dies dann überhaupt nötig? Falls es doch verschiedene Hand-
bücher in den WB-Stätten geben kann, erübrigt sich diese 
Frage. Wie lang wird die Befristung gültig sein bei etablierten 
Fachweiterbildungen? 

 

- Grundsätzlich gibt es keine fest vorgeschriebe-
nen Fristen für die Gültigkeit der Modulhandbü-
cher. Diese wird im Einzelfall von der SGFV fest-
gelegt. In der Begründung wird zu diesem Punkt 
näheres ausgeführt. Eine Verlängerung kann 
rechtzeitig für Fristablauf durch die Weiterbil-
dungsstätten bei der SGFV beantragt werden. 
 

- § 5 Abs. 1 BremPflWBVO: Durch wen wird die Anleitung in der 
Praxis durchgeführt (WB-Stätte oder Praxiseinrichtung)? Falls 
durch Praxiseinrichtung: Gibt es Vorgaben, wer diese Anleitung 
durchführen kann? Bei der Fachweiterbildung Leitungsaufgaben 
wird ein Rollenkonflikt gesehen, insbesondere wenn die Anlei-
tung durch die Praxisanleitung des Betriebes stattfinden soll. 
Zusätzlich kommt bei einigen Praxiseinrichtungen hinzu, dass 
die TN in der Fachweiterbildung Leitungsaufgaben bereits häu-
fig als Leitung arbeiten und teilweise keine weitere gleichge-
stellte Person im Unternehmen vorhanden ist. 

 
Falls Anleitung durch Praxiseinrichtung: Gibt es Ansätze die an-
fallenden Anleitungsstunden in irgendeiner Form für die Einrich-
tungen zu vergüten/zu fördern, wie dies z.B. über den Pflege-
ausbildungsfonds in der dreijährigen Ausbildung der Fall ist? 
Vor dem Hintergrund steigender Kosten und Fachkräftemangel 
dürfte dies eine häufig aufkommende Frage seitens der Träger 
sein. Für Träger kann der aus der Fachweiterbildung resultie-
rende zusätzliche Anleitungsaufwand unattraktiv sein und eine 
Abwanderung von Weiterbildungsteilnehmern nach Niedersach-
sen oder zu Online-Angeboten die Folge sein. 

 

 Die Vorgaben zur praktischen Anleitung sind 
keine Neuerung in dieser Gesetzesüberarbei-
tung, sondern sind in der aktuell gültigen Fas-
sung bereits enthalten. Es ist allerdings bekannt, 
dass im Rahmen der Weiterbildung zur Leitungs-
kraft eine klassische Anleitung nicht das probate 
Mittel für den berufspraktischen Teil darstellt. Im 
Benehmen mit den Weiterbildungsstätten wird 
vor der Senatsbefassung hier noch eine abwei-
chende Regelung entwickelt. Diese kann bei-
spielsweise die kollegiale Beratung durch erfah-
rende, weitergebildete Leitungspersonen oder 
konkrete Lernaufgaben der Weiterbildungsstätte 
einschließlich einer geeigneten Form der Doku-
mentation vorsehen. Abweichend Regelungen 
sind insbesondere deshalb notwendig, da es sich 
bei der Leitungsweiterbildung um eine Funktions-
weiterbildung handelt und der Verbleib in der ggf. 
bereits wahrgenommenen Funktion als Leitungs-
kraft beim Arbeitgeber im Verlauf der Weiterbil-
dung sinnvoll und etabliert ist, womit sich auch 
keine Frage der Finanzierung stellt. 
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In welcher Form ist die Ableistung berufspraktischer Anteile 
nachzuweisen? Tatsächliche Anwesenheitsstunden im Praxis-
betrieb in Form eines Arbeitszeitnachweises oder schriftlicher 
Bestätigung durch die Einrichtung? Gibt es ggf. Alternativen? 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht scheint dann ebenfalls ein Ko-
operationsvertrag zwischen WB-Stätte und Praxiseinrichtung 
nötig zu werden. Dies könnte Träger evtl. abschrecken, beson-
ders, wenn diese nicht häufig weiterbilden (auch wenn das Vor-
gehen grundsätzlich aus der Pflegeausbildung bekannt ist). 

 

 
Es wird davon ausgegangen, dass die Teilneh-
menden die Dokumentation für Ihren Lernver-
laufsbericht vornehmen und diesen zur weiteren 
Bearbeitung und Reflexion in die theoretischen 
Anteile in der Weiterbildungsstätte einfließen las-
sen. 

- § 5 Abs. 3 BremPflWBVO: Ist eine Praxisbegleitung durch die 
WB-Stätte nur bei „Fremdeinsätzen“ außerhalb der originären 
praktischen Berufsfelder nötig? 
 

 Nein, diese Einschränkung ist nicht vorgesehen. 

- § 7 Abs. 1 BremPflWBVO: Müssen die Einrichtungen im Modul-
handbuch bereits namentlich benannt sein oder ist es ausrei-
chend mögliche Einrichtungsarten, Versorgungsformen oder 
Funktionsbereiche allgemein zu benennen ohne eine konkrete 
Einrichtung zu nennen? Die Einrichtungen müssen durch die 
Senatorin für Gesundheit als geeignet beurteilt werden: Wie soll 
dies in der Praxis dann ablaufen? 
 

 Eine namentliche Nennung der Einrichtungen ist 
nicht vorgesehen. Die Eignung der Einrichtung 
als Praxisort erfolgt auf Antrag im Referat 20 bei  
SGFV. Dies ist ein übliches Verfahren auch in an-
deren Bildungsgängen. 

- § 7 Abs. 3 BremPflWBVO: Mindestanforderungen gemäß § 9 
Abs. 2 Pflegeberufegesetz („Das Verhältnis nach Absatz 1 Num-
mer 2 soll für die hauptberuflichen Lehrkräfte mindestens einer 
Vollzeitstelle auf 20 Ausbildungsplätze entsprechen. Eine gerin-
gere Anzahl von hauptberuflichen Lehrkräften ist nur vorüberge-
hend zulässig.“): wird als sehr schwer umsetzbar gesehen, so-
fern auf die Teilnehmende-Lehrkräfte-Relation tatsächlich nur 
festangestellte Lehrkräfte angerechnet werden. Im Sinne der 
Weiterbildungsstätten sollte dieser Teil entweder gestrichen 
werden oder zumindest die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass auch Honorardozenten berücksichtigt werden. 
 

 Die Vorgaben zur Anerkennung von Weiterbil-
dungsstätten wurde aus der BremPflWBVO in § 4 
BremGfBWBG übernommen und in dem Zug die 
vorgeschlagene Streichung vorgenommen. 

- § 10 Abs. 3 BremPflWBVO: Können mehrere Teilprüfungen in-
nerhalb eines Moduls zu einem Portfolio kombiniert werden? 
Hintergrund ist u.a. die Möglichkeit für TN Hausarbeiten durch 

Ja mit Ein-
schränkungen 

Der Einwand, eine Kombination aus unterschied-
lichen Prüfungsformen festzulegen, wurde be-
rücksichtigt. Um der Gefahr der Nutzung von KI 
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KI generieren zu lassen, was sich gegenüber einem Plagiat 
schlecht nachweisen lässt. Denkbar wäre z.B. als Prüfungsform 
eine Hausarbeit mit anschließendem Prüfungsgespräch um das 
Fachwissen des Prüflings nachzuprüfen. 
 

entgegenzuwirken, kann die Kombination mit ei-
nem mündlichen Prüfungsgespräch genutzt wer-
den oder aber, es kann die Fertigung einer Auf-
sichtsarbeit festgelegt werden. 

11. Klinikum Bremerhaven 
Reinkenheide gGmbH 
 

- § 2 Abs. 3 BremGfBWBG: die Auflistung sei irritierend und nicht 
korrekt 

 

Nein Stellungnahme ist inhaltlich nicht nachvollziehbar. 
Angemerkte Vorschläge werden bereits hinrei-
chend berücksichtigt. 
 

- BremGfBWBG: Der Begriff Funktionsweiterbildung in der Geset-
zesbegründung sei irritierend und müsse an die Begrifflichkeiten 
im Gesetz und der BremPflWBVO angepasst werden 
 

Ja Anmerkung zu Funktionsweiterbildung in Begrün-
dung wurde übernommen. 

- BremGfBWBG: Qualifikation auf Masterniveau für die Leitung 
der Fachweiterbildungen an Weiterbildungsstätten sei nicht 
sinnvoll; Die Begrifflichkeit „auf vergleichbarem Niveau“ sei zu 
unbestimmt. Es sollte eine Qualifikation auf Bachelor-Niveau ge-
fordert werden, auch um dem Fachkräftemangel zu begegnen 
 

Ja Aufgrund weiterer Stellungnahmen im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens wurden die Eignungs-
voraussetzungen noch einmal neu bewertet und 
entsprechend angepasst. 
Die Qualifikation auf Masterniveau ist in der Pra-
xis schwer zu erfüllen. 
 

- BremGfBWBG: Es sollte eine Regelung zu hochschulischen 
Weiterbildungsangeboten aufgenommen werden (z.B. Advan-
ced Practice Nursing (APN)), aber auch Qualifikationen mit Zer-
tifikatsabschlüssen; im hochschulischen Kontext sei eine Qualifi-
kation der Leitung der Weiterbildung auf Masterniveau sinnvoll 
 

Nein Derzeit sind keine weiteren hochschulischen Wei-
terbildungsangebote geplant, da diese auf Bund-
Länder-Ebene abgestimmt werden und Bremen 
sich daran orientiert. 

- § 7 Abs. 3 BremPflWBVO: stünde im Widerspruch zu § 4 Abs. 4 
BremGfBWBG; eine Ausrichtung der Lehrenden nach der An-
zahl der TN sei nicht umsetzbar 
 

Nein Es wurde ein Satz in der Begründung zu § 4 Abs. 
4 BremPflWBVO zur Klarstellung ergänzt. 

- § 3 Abs. 6 BremPflWBVO: die Dauer der Befristung der Modul-
handbücher müsse konkret benannt werden 
 

Nein Es steht im Ermessen der Behörde, wann Modul-
handbücher überprüft werden; die Befristung wird 
konkretisiert bei Genehmigungserteilung. 
 

- § 3 Abs. 2 BremPflWBVO: der letzte Satz müsse wie folgt geän-
dert werden: „Die Orientierung an evidenzbasierter Pflege und 

Ja Dieser Einwand wurde berücksichtigt und die 
Vorschrift entsprechend angepasst. 
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medizinischen Leitlinien muss aus den Modulhandbüchern er-
sichtlich sein“ 
 

- § 3 Abs. 4 BremPflWBVO: die geforderte Abstimmung zwischen 
den Weiterbildungsstätten hinsichtlich der Modulhandbücher sei 
praktisch nicht umsetzbar aufgrund der Konkurrenzsituation 
 

Ja Entsprechende Regelung wird gestrichen. Zudem 
wird in Absatz 5 deutlich, dass es für jede Fach-
weiterbildung lediglich ein Modulhandbuch gibt. 

12. Krankenhausgesell-
schaft der Freien Han-
sestadt Bremen e.V. 
(HBKG) 

- im Gesetz und in der Kommentierung werden unterschiedliche 
Begriffe (Weiterbildung, Fachweiterbildung, Funktionsweiterbil-
dung) verwendet. Hier empfiehlt sich eine einheitliche Formulie-
rung. 
 

Ja Wurde angepasst. Der Begriff „Funktionsweiter-
bildung“ wurde gestrichen. 

- Verweis auf möglich zu nutzende Medizinische Leitlinien 
 

- Die SGFV hat diesen Hinweis zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

- Zeitliche Vorgabe in § 8 Abs. 4 BremPflWBVO ist zu lang und 
sollte auf sechs Monate festgelegt werden. 
 

Nein Für die Durchführung der Grundmodule sind be-
reits 6 Monate erforderlich und im Anschluss da-
ran werden erst die Fachmodule absolviert, für 
die ein Jahr erforderlich ist. 
 

- § 3 Abs. 4 Nr. 2: Abstimmung zwischen den verschiedenen Bil-
dungsstätten ist schwierig, insbesondere wegen der Konkur-
renzsituation; darüber hinaus fehlt der Rahmen der Abstimmung 
 

Ja Einwand wurde berücksichtigt und Nr. 2 wurde 
entsprechend gestrichen. 

- § 7 Abs. 3 BremPflWBVO wird für kritisch gehalten, da als Vo-
raussetzung für Lehrende ein Masterniveau gefordert werde 
 

Ja Einwand wurde berücksichtigt und eine Anpas-
sung ist vorgenommen worden. 

- § 7 Abs. 3 BremPflWBVO: Teilnehmerzahl wird ebenfalls kri-
tisch gesehen, da kleinere Weiterbildungsträger benachteiligt 
werden 
 

Ja Einwand wurde berücksichtigt und der Absatz 
wurde im Entwurf gestrichen. 

- Es wird auf ungleiche Aussagen im Gesetz und der Verordnung 
hinsichtlich der Qualifikation der Leitung der Bildungseinrichtung 
und der Kursleitung hingewiesen: Im Gesetz muss die Leitung 
der Einrichtung nicht unbedingt eine pädagogische Qualifizie-
rung nachweisen, wenn diese Qualifizierung bei der Kursleitung 
besteht – was auch Sinn macht. Bedeutet: Die Leitung kann auf 
2 Menschen verteilt werden wobei nur eine die pädagogische 

 Die Vorgaben zur Anerkennung von Weiterbil-
dungsstätten wurde aus der BremPflWBVO in § 4 
BremGfBWBG übernommen und in dem Zug die 
vorgeschlagene Anpassung vorgenommen. 
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Qualifikation nachweisen muss. Diese Variabilität ist in der 
BremPflWBVO nicht gegeben, wenn sich an den Vorgaben für 
Pflegeschulen zu orientieren ist. Ein klarer Widerspruch. Auch 
wenn Gesetz über Verordnungen steht, muss das eindeutig for-
muliert sein. 
 

13. LandesArbeitsGemein-
schaft der Freien Wohl-
fahrtspflege Bremen 
e.V. 
 

- § 2 BremGfBWBG: Dass die Qualifizierung zum Praxisanleiter 
nicht zu den staatlich anerkannten Weiterbildungen zählt, ist 
nicht nachvollziehbar. 

 

- Die Unterscheidung soll deutlich machen, dass 
es sich bei der Praxisanleitung nicht um eine 
Fachweiterbildung in einem speziellen berufli-
chen Bereich handelt, sondern dass es sich um 
eine zusätzliche Qualifizierung genereller Art 
handelt. 
 

- § 4 BremGfBWBG: die Anforderung „pädagogische Eignung“ sei 
zu niedrigschwellig. Vor dem Hintergrund, dass in der Pflege-
ausbildung ab 2029 ein Masterabschluss verpflichtend ist, sollte 
die Leitung der Weiterbildung, die keine Fachweiterbildung ist, 
ein Bachelor der Pflegepädagogik oder einen vergleichbaren 
Abschluss nachweisen können. Sondergenehmigungen durch 
die SGFV sollten möglich sein (da zurzeit Mangel an Pflegepä-
dagogischem Personal).  
Grundsätzlich sollte die Qualifikation der Lehrenden, die Pflege-
fachkräfte für eine pädagogische Zusatzqualifikation ausbilden, 
nicht niedriger angesetzt sein. 

 

Ja Aufgrund weiterer Stellungnahmen im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens wurden die Eignungs-
voraussetzungen noch einmal neu bewertet und 
entsprechend angepasst. 
Es wurde Abs. 10 eingefügt, der eine Sonderzu-
lassung von Lehrkräften auf Antrag bei der Sena-
torin für Gesundheit erlaubt. 
Die Qualifikation auf Masterniveau ist in der Pra-
xis schwer zu erfüllen. 
 

- § 1 BremPflWBVO: die Fachweiterbildung „Palliativ Care“ ist zu 
ergänzen.  

 
Aufgrund der Pandemie-Erfahrung sollte die Weiterbildung für 
„Hygiene und Infektionsprävention“ eine verkürzte Qualifikation 
für die Altenpflege und der ambulanten Pflege anbieten, z.B. ein 
separat buchbares Modul.  
 
Die Gerontologie ist als „Lehre bzw. Wissenschaft des Alterns“ 
zu verstehen und müsste eigentlich ein Modul der Geriatrie sein, 
die sich mit der medizinischen / pflegerischen Versorgung der 
älteren Menschen beschäftigt. Inhaltliche Überschneidungen 
gibt es auch mit der Weiterbildung „Altenpflegefachperson für 

Nein bzw. wird 
geprüft 

Wird geprüft und ggf. in der Fassung für die Se-
natsbefassung ergänzt. 
 
Die konkreten Inhalte der Modulhandbücher wer-
den erst noch entwickelt und sind bewusst nicht 
Gegenstand der rechtlichen Grundlagen. In dem 
Zuge werden die Überlegungen aufgenommen. 
 
Diese fachlichen Vorschläge sind in der Entwick-
lung und Genehmigung der Modulhandbücher zu 
berücksichtigen. Sollte sich die Einschätzung be-
stätigen, werden entsprechende Änderungen in 
der nächsten Novellierung berücksichtigt. 
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Psychiatrie“, so dass eine Zusammenführung der o.g. Weiterbil-
dungen geprüft werden sollte. 

 
- § 5 Abs. 2 BremPflWBVO: die Verteilung der berufspraktischen 

Anteile auf mehrere Disziplinen oder Fachbereiche obliegt der 
Weiterbildungsstätte. Hier sollte die Möglichkeit der Delegation 
an bzw. mit dem Träger der praktischen Ausbildung (Arbeitge-
ber) möglich sein. In welcher Form sind Nachweise zur Prüfung 
vorzulegen? 

 

Nein Die Regelung wurde von der SGFV bewusst so 
getroffen und es wird auf eine Delegationsmög-
lichkeit verzichtet. Die Form der Nachweise ergibt 
sich aus dem Begründungstext. 

- § 7 Abs. 2 BremPflWBVO: es wird eine max. Personenanzahl 
von 25 TN genannt. Wünschenswert wäre hier eine Angabe 
zum Verhältnis Lehrende/Teilnehmende, z.B. analog der Reg-
lung für die grundständische Pflegeausbildung. 

 

Nein Aufgrund der häufig eingesetzten Honorardo-
zent:innen ist eine entsprechende Vorgabe nicht 
für die Weiterbildungsstätten umsetzbar. 

- § 10 Abs. 4 BremPflWBVO: Praxisanleitende können staatliche 
Prüfungen abnehmen, ohne selbst eine staatliche Weiterbildung 
mit Modulnachweis abgelegt zu haben. Darüber hinaus wäre 
eine differenzierte Betrachtung wünschenswert, z.B. ob eine 
Praxisanleitende für eine bestimmte Fachweiterbildung die glei-
che Grundqualifikation haben sollte. 

 

Nein Es ist davon auszugehen, dass Praxisanleitende 
nur mit entsprechender Erfahrung für den Prü-
fungsausschuss gemeldet werden. Sollte sich er-
weisen, dass ist regelhaft nicht der Fall ist, wird in 
einer nächsten Novellierung die Regelunge ver-
schärft. 

- § 15 Abs. 1 BremPflWBVO: es wird keine praktische Prüfung 
gefordert. Hier wäre eine Einbindung von Praxiswissen sowie 
der Transfer von theoretischen Erkenntnissen in die Praxis zu 
befürworten. 
 

Nein Auf eine praktische Prüfung wird bewusst ver-
zichtet. Es kann jedoch festgelegt werden, dass 
die Weiterbildungsteilnehmer:innen im Rahmen 
ihrer Modulprüfungen auch praktische Prüfungen 
abzulegen haben. 
 

- Es wird angeregt, Module auch online anbieten zu können, um 
Zeitressourcen flexibler zu nutzen. Dabei sollten allerdings die 
Präsenzzeiten in einer Weiterbildung überwiegen.  
 

Nein Aus der Begründung zu § 4 Abs. 2 BremP-
flWBVO ergibt sich, dass der Unterricht auch als 
Online-Unterricht angeboten werden kann. 

- die Refinanzierung der Weiterbildungen und der mit der Umset-
zung der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung verbundenen 
Kosten müssen geregelt werden 
 

Nein Dies kann nicht Gegenstand der vorliegenden 
Rechtsgrundlagen sein. 
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14. Senatorin für Arbeit, 
Soziales, Jugend und 
Integration 
 

- Vorschlag zur Ergänzung in § 3 Abs. 2 BremPflWBVO: 
„Inhalt und Umfang der Module der jeweiligen Fachweiterbildun-
gen werden in einheitlichen Modulhandbüchern festgeschrie-
ben. Jedes Modulhandbuch besteht aus der Darlegung der ein-
zelnen Grund- und Fachmodule. Alle Inhalte sind an den jeweils 
aktuellen pflegewissenschaftlichen und bezugswissenschaftli-
chen Erkenntnissen sowie relevanten digitalen Entwicklungen 
auszurichten. Die Orientierung an evidenzbasierter Pflege muss 
aus den Modulhandbüchern ersichtlich sein.“ 

 

Nein Die Forderung der Digitalisierung ist in "bezugs-
wissenschaftlich“ bereits umfassend berücksich-
tigt. 

- § 17 Abs. 4, 5 BremPflWBVO: aufgrund des Fachkräftemangels 
sollte ein weiterer Wiederholungsversuch möglich sein. 
 

Nein Keine weitere Wiederholung, da diese weder be-
nötigt wird, noch üblich ist. 

15. Senator für Inneres 
und Sport 

Keine inhaltlichen Anmerkungen; Anmerkung, dass SI als zustän-
dige Behörde für Ordnungswidrigkeiten benannt wurde, jedoch bis-
her keine Vorgänge zur Bearbeitung hatte 
 

- Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

16. Universität Bremen 
und Hochschule Bre-
men 
 

Siehe Stellungnahme zu Hochschule Bremen Siehe oben Siehe oben 

17. Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft 
(ver.di) und Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
(DGB) 
 

- die Regelungen des BremGfBWBG und der BremPflWBVO soll-
ten bundesweiten Standards entsprechen und damit über das 
Land Bremen hinaus Anerkennung finden 

 

- Eine bundesweite Vergleichbarkeit wird durch die 
SGFV angestrebt. 

- der umfassende Begriff der Gesundheitsfachberufe sei irritie-
rend, da das Gesetz eher auf die Pflegeberufe abstelle; aus die-
sem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff enger zu fassen 
 

Nein Der Name ist bewusst so gewählt, da es für alle 
Gesundheitsfachberufe gelten und eine Verord-
nungsermächtigung schaffen soll. Lediglich für 
den Bereich der Pflegeberufe wurde bisher von 
der Ermächtigung Gebrauch gemacht. 
 

- § 5 Abs. 3 Nr. 1 BremGfBWBG: es wird ein Zeitraum von 5 Jah-
ren vorgeschlagen, um eine Weiterbildung tatsächlich in Teilzeit 
durchführen zu können 
 

Ja Änderung wurde übernommen und entsprich dem 
PflBG. 
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- Absatz 4: Dieser Absatz sollte gestrichen werden. Wenn Perso-
nen mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen die Mög-
lichkeit einer Teilnahme eröffnet werden soll, kann man nicht auf 
der anderen Seite an einer starren Fehlzeitenregelung festhal-
ten. 
 

Nein Hierbei handelt es sich um eine übliche Rege-
lung. In Absatz 5 gibt es die Möglichkeit einer 
Härtefallentscheidung. 

- Zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 BremGfBWBG: Die/der Vorsitzende hat spä-
ter mit über die Note zu entscheiden und sollte daher eine fach-
lich geeignete Person sein 
 

Nein Eine entsprechende Regelung ist nicht erforder-
lich. 

- § 2 BremPflWBVO: Ziel der Weiterbildung sollte „Die Anwen-
dung wissenschaftsbasierter Kenntnisse und berufliche Fähig-
keiten im jeweiligen Fachgebiet oder in der besonderen Funk-
tion“ sein. 
 

Nein Das Ziel soll ein Kompetenzgewinn sein und nicht 
die Anwendung. 

- § 3 BremPflWBVO: Im Rahmen der Vergleichbarkeit von Fach-
weiterbildungen sollte es für die jeweilige Fachweiterbildung 
gleiche Anforderungen geben. Dies sollte bundesweit gelten. 
 

Nein Eine bundesweite Vergleichbarkeit wird durch die 
SGFV angestrebt. 

- § 4 BremPflWBVO: es wird ein Zeitraum von 5 Jahren vorge-
schlagen, um eine Weiterbildung tatsächlich in Teilzeit durchfüh-
ren zu können 
 

Ja Eine Änderung auf 5 Jahre ist erfolgt.  

- § 4 Abs. 8 BremPflWBVO: Formulierung sei nicht ausreichend; 
ein Zeitkontingent für Verschriftlichung des Theorie Praxistrans-
fer mit der Möglichkeit der Reflexion sei sinnvoller. 
 

Nein Der Einwand wird von der SGFV nicht als prakti-
kabel betrachtet und daher nicht berücksichtigt. 

- § 5 Abs. 1 BremPflWBVO: Entsprechend der Anforderungen an 
Praxisanleitung muss der Prozentsatz für die Anleitung 25% be-
tragen.  
 

Nein Die in der Vorschrift festgelegten 10% sind üb-
lich.  

- § 5 Abs. 3 BremPflWBVO: sollte gestrichen werden, da eine Be-
teiligung der Teilnehmer:innen an der Organisation ihrer Praxis-
begleitung für nicht durchführbar gehalten wird. 
 

Nein Abs. 3 BremPflWBVO wurde bewusst so gere-
gelt, so dass dieser bestehen bleibt. 
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- Zu § 6 BremPflWBVO: In den Modulhandbüchern müsse darauf 
geachtet werden, dass in den berufspädagogischen Grundlagen 
auch Tarif- und Arbeitsrecht enthalten ist. 

 

Nein Hier ist keine Anpassung notwendig, da bei der 
Genehmigung der Modulhandbücher auf entspre-
chende Inhalte geachtet wird. 

- § 8 Abs. 2 Nr. 7 BremPflWBVO: streichen; hier würden zwei Be-
rufsbilder vermischt, HEPs sind v. a. pädagogisch qualifiziert. 
Auch für die HEPs brauche es Angebote zur Fachweiterbildung, 
jedoch in ihrem Fachgebiet.  
 

Ja Einwand wurde berücksichtigt und Ziffer wurde 
gestrichen. 

- § 8 Absatz 3 BremPflWBVO: streichen; der Zugang solle ein-
deutig geregelt werden und dann als Rechtsanspruch im Rah-
men der Kapazitäten formuliert werden, wenn die definierten 
Voraussetzungen vorliegen.  
Große Unterschiede bei den Zugangsberufen und -qualifikatio-
nen können für die Gestaltung des Kurses problematisch sein. 
 

Nein Einwand wurde zur Kenntnis genommen, aller-
dings ist die Regelung aus Sicht der SGFV so, 
wie vorgenommen, praktikabler. 

- Zu § 10 Abs. 2 BremPflWBVO: streichen; siehe Begründung zu 
§ 5 Abs. 4 BremGfBWBG 
 

Nein Regelung wurde bewusst so getroffen, so dass 
keine Änderung erfolgt. 

- §16 BremPflWBVO: um eine allgemeine Vergleichbarkeit herzu-
stellen, sollte das Notenschema den allgemein verwendeten 
Schemata entsprechen 
 

Nein Das Notenschema entspricht dem der  Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegebe-
rufe 

18. Wirtschafts- und Sozi-
alakademie der Arbeit-
nehmerkammer Bre-
men gGmbH (wisoak) 
 

- Zum BremGfBWBG: Auf lange Sicht könnte es schwierig sein, 
ausreichend Absolventen auf Masterniveau oder Personen mit 
Lehrbefähigung in den betreffenden Gesundheitsfachberufen 
auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Dies könnte dazu führen, dass 
die Weiterbildung nicht mehr angeboten werden kann. Eine In-
tegration von z.B. Hochschulqualifikationen auf Bachelor-Niveau 
in der Eignungsvoraussetzung würde dazu beitragen, die Situa-
tion zu entspannen. 

 

Ja Aufgrund weiterer Stellungnahmen im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens wurden die Eignungs-
voraussetzungen noch einmal neu bewertet und 
entsprechend angepasst. 
Die Qualifikation auf Masterniveau ist in der Pra-
xis schwer zu erfüllen. 
 

- § 3 Abs. 3 BremPflWBVO: aktuell keine Festlegung von Unter-
richteinheiten oder Inhalten zu den Fachmodulen; es wird auf 
das Modulhandbuch verwiesen. Darüber hinaus wird in § 3 Abs. 
4 BremPflWBVO festgelegt, dass die Erarbeitung und Abstim-
mung der Inhalte zwischen mehreren Weiterbildungsstätten 

Ja mit Ein-
schränkungen 

§ 3 Abs. 3 BremPflWBVO ist bewusst so geregelt 
worden, so dass der Hinweis darauf lediglich zur 
Kenntnis genommen wird. Der Einwand zu § 3 
Abs. 4 BremPflWBVO wurde berücksichtigt und 
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stattfinden soll. Dies wird als Herausforderung betrachtet, da es 
mit großem Aufwand verbunden ist, die individuellen Bedürf-
nisse der verschiedenen Weiterbildungsstätten aufeinander ab-
zustimmen. Es werden zusätzliche Vorgaben für die Module und 
die Erstellung von Modulhandbüchern für jeden Weiterbildungs-
träger befürwortet. 
 

eine Anpassung ist im Entwurf vorgenommen 
worden 

- § 5 Abs.1 BremPflWBVO: Die Verordnung erscheint nicht ein-
deutig genug, ob die Arbeitgeber oder die Weiterbildungsstätten 
für die Anleitung und Begleitung verantwortlich sind. Eine pra-
xisnahe Konkretisierung unter Berücksichtigung der Ressourcen 
wird befürwortet. 

 

Nein Wer für die Praxisbegleitung verantwortlich ist, 
ergibt sich aus der Begründung der Verordnung, 
so dass es keiner Klarstellung im Verordnungs-
text bedarf. 

- § 7 Abs.1 BremPflWBVO: die Geeignetheit der Einrichtungen für 
die berufspraktischen Einsätze im Modulhandbuch muss be-
gründet werden und die SGFV muss die Einrichtungen als ge-
eignet beurteilen. Die Umsetzung in der Praxis wird als schwie-
rig betrachtet, da eine detaillierte Auflistung von Pflegeunterneh-
men im Land Bremen den Rahmen für die Modulhandbücher 
sprengen würde. Zudem wäre eine ständige Aktualisierung er-
forderlich. Sollte keine Einzelnennung erfolgen, müssten Krite-
rien benannt werden, die die Geeignetheit beschreiben, die 
dann jedoch wiederum von der SGFV geprüft werden müssten. 
Die Beurteilung der Geeignetheit der Einrichtungen sollte in die 
Hände der einzelnen Weiterbildungsstätten gelegt werden, um 
einen effizienten und praktikablen Prozess sicherzustellen. 

 

Nein Die Vorschrift ist bewusst so geregelt worden, so 
dass es aus der Sicht der SGFV keiner weiteren 
Ergänzung oder Konkretisierung bedarf. 



1









2









3







4





5











6



7





8





9



10





11





12





13







14





15





16





17









18




	851L
	Bremische Bürgerschaft
	Drucksache 21/851
	Mitteilung des Senats vom 12. November 2024
	Zweiter Entwurf eines Bremischen Gesetzes über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen (BremGfBWBG)



	Anlage zu 21-851
	04_Synopse Stellungnahmen BremGfBWBG, BremPflWBVO
	03_Stellungnahmen BremGfBWBG, BremPflWBVO




